
Von: nrw_teilmenge_schulen-owner@schule.nrw.de [mailto:nrw_teilmenge_schulen-

owner@schule.nrw.de] Im Auftrag von postverteilerit 

Gesendet: Dienstag, 5. November 2013 11:25 
An: nrw_teilmenge_schulen@schule.nrw.de 

Betreff: msw13110501 - Aufnahme bekenntnisf remder Kinder in Bekenntnisgrundschulen 

>>>>>>>>>> Beginn der Schulmail des MSW NRW >>>>>>>>> 
An alle öffentlichen Grundschulen 
(Gemeinschaftsgrundschulen und Bekenntnisgrundschulen) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Landesregierung hat ebenso wie die katholischen (Erz-) Bistümer und die evangelischen 
Landeskirchen den Wunsch, dass die Aufnahme bekenntnisfremder Kinder in Bekenntnis-
grundschulen nicht von Konflikten begleitet oder Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Ver-
fahren sein soll. Alle Beteiligten sind sich deshalb darüber einig, dass hierfür im Rahmen der 
derzeit geltenden gesetzlichen Vorgaben die nachfolgenden Grundsätze gelten sollen. 
 
1. Aufnahme als Kind einer Minderheit in eine Bekenntnisschule am Wohnort 
Kinder sind als bekenntnisfremde Angehörige einer religiösen Minderheit in eine Bekenntnis-
schule an ihrem Wohnort aufzunehmen, wenn eine öffentliche Gemeinschaftsgrundschule auf 
dem Gebiet des Schulträgers nicht besteht oder nur bei Inkaufnahme eines unzumutbaren 
Schulweges erreichbar ist (Nr. 1.23 VVzAO-GS). In der ständigen Verwaltungspraxis richtet 
sich die Zumutbarkeit nach der Schülerfahrkostenverordnung (§ 13 Absatz 3). 
Die Schule achtet das Bekenntnis dieser Kinder. Eine Bekenntnisschule mit mehr als zwölf 
Schülerinnen und Schülern einer konfessionellen Minderheit erteilt Religionsunterricht in 
deren Bekenntnis (§ 26 Absatz 7 Schulgesetz). 
 
2. Wunsch der Eltern auf Unterricht und Erziehung in einem fremden Bekenntnis 
Eltern haben einen unmittelbar durch Artikel 4 Grundgesetz gewährleisteten Aufnahmean-
spruch für ihr bekenntnisfremdes Kind, wenn sie ausdrücklich und übereinstimmend wün-
schen, es solle nach den Grundsätzen des an der Schule vermittelten Bekenntnisses unterrich-
tet und erzogen werden. Ein solcher Wunsch ist nicht an die Schriftform gebunden.  
Melden die Eltern ihr Kind an einer Bekenntnisschule an, ist dies in der Regel so zu verste-
hen, dass sie die Merkmale einer solchen Schule kennen und bejahen. Im Zweifel soll die 
Schulleiterin oder der Schulleiter die Eltern bei der Anmeldung über die Erziehungsgrundsät-
ze der Bekenntnisgrundschule informieren.  
Die ausdrückliche Erklärung der Eltern, ihr Kind allein aus anderen als den zuvor genannten, 
nämlich aus pädagogischen, schulorganisatorischen oder geografischen Gründen anzumelden, 
schließt allerdings die Aufnahme in die Bekenntnisgrundschule aus. 
 
3. Teilnahme am Religionsunterricht 
Der durch die Anmeldung zum Ausdruck gebrachte Wunsch von Eltern, ihr Kind solle nach 
den Grundsätzen des an der Schule vermittelten Bekenntnisses unterrichtet und erzogen wer-
den, schließt ihr Einverständnis ein, dass dem Kind Religionsunterricht im fremden Bekennt-
nis durch eine staatliche oder kirchliche Lehrkraft erteilt wird. 
Erklären die Eltern bei der Anmeldung, ihr Kind solle am Religionsunterricht im fremden 
Bekenntnis nicht teilnehmen, ist die Aufnahme in die Schule nicht möglich. Ebenso besteht 
kein Anspruch auf Zugang zur bekenntnisfremden Bekenntnisschule, wenn die Eltern darauf 
bestehen, für ihr Kind solle Religionsunterricht im eigenen Bekenntnis erteilt werden. 
§ 26 Absatz 7 Schulgesetz steht dem nicht entgegen. Zu einer konfessionellen Minderheit im 



Sinne dieser Vorschrift mit Anspruch auf Religionsunterricht in ihrem Bekenntnis gehören 
nur Kinder, die deshalb eine Bekenntnisschule besuchen, weil eine öffentliche, ihrem Be-
kenntnis entsprechende Schule oder eine Gemeinschaftsschule auf dem Gebiet des Schulträ-
gers nicht besteht oder nur bei Inkaufnahme eines unzumutbaren Schulweges erreichbar ist. 
Die Teilnahme am Religionsunterricht des fremden Bekenntnisses bietet dem Kind die Gele-
genheit, dieses Bekenntnis kennen zu lernen. Sie bedeutet nicht, dieses Bekenntnis anzuneh-
men. Zwar ist der Religionsunterricht anders als ein religionskundlicher Unterricht Bildung 
und Erziehung im Glauben, aber nicht eine Erziehung zum Glauben. Aus der Perspektive des 
Bekenntnisses ermöglicht der Religionsunterricht interreligiöses Lernen. 
Es gehört zum pädagogischen Auftrag der Religionslehrerinnen und Religionslehrer, Kinder 
keinen Konflikten auszusetzen, die sich aus den Zielen des bekenntnisgebundenen Religions-
unterrichts einerseits und dem eigenen Bekenntnis der Kinder andererseits ergeben. Das gilt in 
besonderer Weise für Kinder nichtchristlicher Bekenntnisse. 
 
4. Teilnahme an Schulgottesdiensten 
Schulgottesdienste vermitteln religiöse Erfahrungen, die über den Religionsunterricht hinaus-
gehen. Der Runderlass über den Schulgottesdienst als Schulveranstaltung (BASS 14-16 Nr. 1) 
eröffnet die Gelegenheit für solche Angebote und die Teilnahme daran. 
Bekenntnisschulen arbeiten häufig mit Kirchengemeinden zusammen, und das Angebot von 
Schulgottesdiensten gehört zu ihrem Schulprogramm. Die Teilnahme an kirchlichen Hand-
lungen bleibt in aller Regel den bekenntnisangehörigen Kindern vorbehalten. Sie darf von den 
bekenntnisfremden Kindern nicht erwartet werden. Darauf muss die Schule bei den Schulgot-
tesdiensten achten. Es gehört zu ihren Aufgaben, die Eltern dieser Kinder über den Ablauf 
von Schulgottesdiensten zu informieren und mit ihnen über den Ausgleich unterschiedlicher 
Wünsche und Interessen zu sprechen.  
Dass ein bekenntnisfremdes Kind nicht beim Schulgottesdienst anwesend ist, sollte vermieden 
werden, wird es doch auf diese Weise vorübergehend vom Schulleben ausgeschlossen. Wenn 
aber in dieser Frage kein Einvernehmen mit seinen Eltern möglich ist und das Kind dem 
Schulgottesdienst fernbleibt, stellt dies den Besuch der Bekenntnisschule nicht in Frage. 
 
5. Aufnahmekriterien bei Anmeldeüberhängen 
In den meisten Fällen können die Grundschulen alle Kinder aufnehmen, die dort angemeldet 
werden. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität einer Grundschule 
(Anmeldeüberhang), kommt es zu einem Aufnahmeverfahren nach den Regeln der Ausbil-
dungsordnung für die Grundschule. Nach den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (Nr. 
1.23 VVzAO-GS) haben beim Anmeldeüberhang an einer Bekenntnisschule Kinder, die dem 
Bekenntnis angehören, einen Vorrang gegenüber den anderen Kindern.  
Bei der Aufnahme auch bekenntnisfremder Kinder in die Bekenntnisgrundschule unterschei-
det die jüngste Rechtsprechung aber nicht mehr zwischen bekenntnisangehörigen und be-
kenntnisfremden Kindern, stellt also kein Rangverhältnis her. Danach sind bei schulorganisa-
torischen Beschlüssen und den Prognosen, auf denen sie beruhen, beide Gruppen gleicherma-
ßen zu berücksichtigen. 
Es ist deshalb vertretbar, dann nicht nach der Verwaltungsvorschrift zu verfahren, wenn die 
Eltern die ausdrückliche Erklärung abgeben, dass sie ihr bekenntnisfremdes Kind wegen des 
Bekenntnischarakters der gewünschten Schule dort erziehen und unterrichten lassen wollen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Ludwig Hecke 
 
 
<<<<<<<<<< Ende der Schulmail des MSW NRW <<<<<<<<<< 


